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Hinweise für Anschlussnehmer, 

Bauherren und Haus- und Grundstückseigentümer   

 

 

Sehr geehrte Gas- und Wasserkunden, 

Ihre Hausanschlüsse sollen für viele Jahre eine sichere und stabile Versorgung mit Erdgas und Wasser gewährleis-

ten. Deshalb sind von den Stadtwerken Memmingen bei deren Errichtung zahlreiche technische Regeln einzuhalten. 

Aber auch Ihre Mitarbeit ist gefordert, damit der Betrieb Ihrer Anschlüsse dauerhaft und sicher gewährleistet ist. Die-

se möchten wir wie folgend darstellen: 

Zunächst einmal gilt: Der Gas- und Wasserhausanschluss gehört auch innerhalb Ihres Grundstücks zu den 

Betriebsanlagen der Stadtwerke und steht in deren Eigentum. Er wird daher nur von uns errichtet, unterhal-

ten, geändert oder erneuert. 

Ihre Aufgabe ist es, die baulichen Voraussetzungen für die Errichtung zu schaffen und den anschließenden sicheren 

Betrieb zu ermöglichen und zu gewährleisten. Dazu gehört, dass  

- der Hausanschlussraum von Ihnen bereitgestellt wird. Dieser muss straßenseitig liegen, damit die Hausan-

schlussleitung geradlinig und auf kurzem Weg von der Versorgungsleitung zum Gebäude verlegt werden 

kann. Er ist trocken und jederzeit zugänglich zu halten.  

- schädigende Einwirkungen und mechanische Beanspruchungen auf Leitungs-/Bauteile sowie die Haus-

anschlussleitung vermieden werden. Auch deren Zugänglichkeit ist zu gewährleisten (keine Überbauungen 

im Außenbereich, Zugänglichkeit zu Zählern und Armaturen).  

- jede Beschädigung den Stadtwerke Memmingen unverzüglich mitgeteilt werden.  

 

Was bedeutet das für Sie genau? Wir haben die wichtigsten Hinweise für Sie nachfolgend zusammengefasst:  

 Hausanschlussleitungen (HAL)  

Die Auswahl der Trasse für die HAL durch die Stadtwerke unter Berücksichtigung Ihrer berechtigten Interessen. Die 

Leitungsführung ist so festzulegen, dass der Leitungsbau unbehindert möglich ist und die Trasse auf Dauer zugäng-

lich bleibt. Hausanschlussleitungen dürfen auch nachträglich nicht durch Gartenteiche, Wintergärten, Terrassen, Ma-

teriallagerungen, Trockenmauern, Treppen, Carports und Garagen u.a. überbaut werden, weil sie regelmäßig über-

prüft und jederzeit für Reparaturen zugänglich sein müssen. Im Einzelfall können zusätzliche Schutzmaßnahmen mit 

uns abgesprochen werden. Ferner muss beim Pflanzen größerer Bäume ein Abstand von ca. 2,5 m beidseitig zur 

Leitungstrasse eingehalten werden. Über die Lage Ihrer HAL geben wir Ihnen gerne Auskunft.  

Bitte bedenken Sie, dass etwaige die Mehrkosten für erschwerte Reparaturen oder eine Leitungsumlegung von Ihnen 

zu tragen sind. Bei überbauten Gasleitungen besteht zudem die Gefahr, dass im Falle einer Leckage das ausströ-

mende Gas schlecht erkannt wird und z.B. durch Kellerfenster ins Haus eindringen kann.  

 

 Hauptabsperreinrichtungen (HAE) 
 
Die Hauptabsperreinrichtung (HAE) ist die erste Absperrarmatur innerhalb Ihres Gebäudes. Im Schadensfall oder 

anstehenden Reparaturarbeiten muss die zentrale HAE zügig geschlossen werden können. Bitte achten Sie daher 

darauf, dass diese immer zugänglich ist und nicht zugestellt oder verbaut wird.  

Für einen evtl. nachträglichen Einbau eines Druckregelgerätes sollten unmittelbar an der Hauptabsperreinrichtung 

Platz freigehalten werden. 

 

 

 



Stadtwerke Memmingen  Telefon 0 83 31/85 56 - 0 Bankverbindungen 
Gaswerkstraße 17 Postfach 18 55 Telefax 0 83 31/85 56 - 1 80 Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
87700 Memmingen 87688 Memmingen Internet www.stadtwerke-memmingen.de (BLZ 731 500 00) Kto.-Nr. 380 172 502 
  E-Mail info@stadtwerke-memmingen.de HypoVereinsbank 
    (BLZ 731 200 75) Kto.-Nr. 2 266 660 

 

 

 Wasserzähler und Frostschutz 

Die in Memmingen gültige Wasserabgabesatzung „WAS“ legt in §19 (3) fest:  

(1) Der Grundstückeigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit 

ihn hieran ein Verschulden trifft. 

(2) Er hat den Verlust, Beschädigung und Störung dieser Einrichtung der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 

Dies gilt gleichermaßen für den Bauwasserzähler zur Versorgung Ihrer Baustelle wie für den Wasserzähler, der in 

Ihrem späteren Anwesen dauerhaft installiert wird.  

 

Für die Praxis bedeutet das für Sie:  

 

 Schäden am Wasserzähler können zu weiteren erheblichen Schäden im Gebäude führen. Achten Sie daher all-

gemein und insbesondere auf der Baustelle darauf, dass ein Einfrieren des Wasserzählers oder der HAL vermie-

den wird. Ein Isolieren des Wasserzählers und der umgebenden Ventile mit Schaumstoff, Styropor oder Mineral-

wolle reicht dabei meist nicht aus. Mindestens ebenso wichtig ist eine regelmäßige, tägliche Wasserentnahme. 

 Vor Verlassen der Baustelle sollte unbedingt das Zählereingangsventil direkt vor dem Zähler geschlossen werden, 

alle Ventile und Hähne hinter dem Zähler sind zur Entleerung zu öffnen.  

 Im Schadensfall ist die Wasserentnahme z.B. durch Schließen der Hauptabsperreinrichtung HAE einzustellen. Der 

Schaden ist unverzüglich den Stadtwerken Memmingen zu melden. Das Absperren des Wasserhausanschlusses 

im Straßenbereich sowie Montagearbeiten am Wasserzähler dürfen nur von Mitarbeitern der Stadtwerke durchge-

führt werden. 

 

 Gas- und Wasserinstallationen  

Wichtig für Sie: Für die Inneninstallation von Gas- als auch Wasserleitungen und den zugehörigen Anlagen gilt nach 

§13 NDAV bzw. §11 WAS gleichermaßen, dass diese nur durch ein zugelassenes Installationsunternehmen errichtet, 

verändert oder repariert werden darf.  

Dazu heißt es konkret (Auszug):  

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage des Grundstückseigentümers 

Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen durch die Stadt oder durch ein Installa-

tionsunternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Stadt oder eines anderen Wasserversor-

gungsunternehmens eingetragen ist. Die Stadt ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

 

Der Grundstückeigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über das Installationsun-

ternehmen zu beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung er-

folgen durch die Stadt oder ihre Beauftragten. 

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass die Stadtwerke Memmingen Installationen, die im 

Eigenbau oder von nicht zugelassenen Firmen durchgeführt wurden, nicht abnehmen können und der Eigenbau von 

Gas- und Wasserzählern verweigert werden muss.  

 

Fragen Sie daher ihr Installationsunternehmen nach deren Eintragung in das Installateurverzeichnis der Stadtwerke 

MM. Auch wir geben Ihnen hierzu selbstverständlich Auskunft.  
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Denken Sie rechtzeitig an die Anmeldung: 

Die Montage des Wasserzählers im Gebäude und Abnahme der Installation muss vorab mit unserem Antragsformular 

„Anmeldung einer Trinkwasseranlage“ angezeigt werden. Gleiches gilt für die Montage des Gaszählers / des Druck-

reglers sowie die Abnahme der Gasinstallation. Letztere muss vorab über den zuständigen Kaminkehrer bei den 

Stadtwerken angezeigt werden (s. „Anmeldung einer Gasinstallation“). Beide Formulare finden Sie auf unserer Home-

page www.stadtwerke-memmingen.de 

Achten Sie bitte darauf, dass die Anmeldungen vollständig ausgefüllt sind. Erst nach Eingang der Anmeldung kann ein 

Termin vereinbart werden. Beim Zählereinbau muss ein Verantwortlicher des Installationsunternehmens vor Ort sein. 

 

 Regenwassernutzungsanlagen  

Geplante Regenwassernutzungsanlagen sind gegenüber den Stadtwerken Memmingen zu beantragen, da 

- damit vom Grundsatz des vollumfänglichen Benutzungszwanges nach §5 der WAS abgewichen wird und dies 

durch den Werkausschuss genehmigt werden muss, und 

- eine schädigende Rückwirkung des hygienisch bedenklichen Regenwassers auf das öffentliche Trinkwasser-

netz ausgeschlossen werden muss.  

Die Verwendung von gesammeltem Regenwasser oder sonstigem Nichttrinkwasser ausschließlich zur privaten 

Gartenbewässerung ist davon abweichend erlaubt. 

Der Antrag auf Beschränkung der Benutzungspflicht bzw. die Anzeige des Betreibens einer Nichttrinkwasseranlage 

nach § 7 WAS beinhaltet  

- Angaben zur technischen Ausführung gemäß DVGW-Regelwerk W 555, 

- die Nennung des beauftragten Fachbetriebes bei Nachspeisung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz, 

- die Anzeige von gebührenpflichtigem Abwasser und dessen Verrechnungsart gemäß Art. 14 KAG, 

- die Anzeige des Betreibens einer Nichttrinkwasseranlage an das Gesundheitsamt der Stadt Memmingen ge-

mäß § 13 (3) Trinkwasserverordnung. 

 

Weitere Informationen und Hinweise sowie das entsprechende Formblatt finden Sie auf unserer Homepage  

www.stadtwerke-memmingen.de in der Rubrik „Bauherren-Infos“.  

 

 Kontakte und Literatur 

Für Rückfragen stehen Ihnen jederzeit folgende Mitarbeiter des Technischen Büros zur Verfügung: 

 

Herr Alexa  08331 / 85 56 - 140 

Herr Kohlhofer  08331 / 85 56 - 143 
Herr Junger   08331 / 85 56 – 127 (Regenwassernutzung) 

 

 

Nur im Störungsfall erreichen Sie uns 24/7 unter:  08331 / 85 56 – 100 

 

 

Literatur:  

Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 

Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (AVBGasV) 

Wasserabgabesatzung der Stadt Memmingen (WAS) 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 


